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GALOTTI – Räume mieten 

Sitzungen, Meetings, Beratungen, Musikproben, Workshops, Events  
Firmenanlässe, Feste, Apéros, Parties 

Führen Sie Ihre nächste Veranstaltung oder Ihr nächstes Meeting im GALOTTI an zentraler Lage in der Stadt Zürich durch! 

GALOTTI bietet Proberäume für Ensembles sowie einen schönen Clubraum für Proben, Feste, Parties, Meetings. 

Ihre Vorteile: 

• Feiern bis 45 Personen 

• Gute Ausstattung  

• Soundanlage 

• In Gehdistanz zum ÖV 

• 2 Parkplätze unmittelbar vor dem Haus 

• Keine lärmempfindlichen Nachbarn 

• Barrierefreier Zugang 

• Geschützter und nutzbarer Vorplatz 

Alle Räume sind geeeignet für die Durchführung von Kursen, Workshops, Proben, Konzerten, Meetings, Firmenanlässen oder Festen.  

Gerne bieten wir Unterstützung bei der Planung und Durchführung. Wir bieten Ihnen professionellen Service rund um Ihre Veranstaltung 
sowie zeitgemässes technisches Equipment. 

  

  

Unsere Räume 

Club: 
1-45 Plätze, Konzertbestuhlung bis 60 Plätze, 93m2 inkl. Bar 
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Geeignet für Sitzungen, Meetings, Proben, Bankette, Firmenanlässe, Feste. 
Achtung: Keine Schulzimmermöblierung möglich. 

 

Kitchen und Backstage: 
Je bis 15 Plätze, 32m2 

geeignet für: Sitzungen, Proben, Workshops 

  

Grundriss: 
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Lage: 

GALOTTI 
Hohlstrasse 290 
8004 Zürich 
5 Gehminuten vom  
Bahnhof Zürich Hardbrücke 
Direkt bei der  
Tram-/Bushaltestelle Hardplatz 

(unter der Hardbrücke!) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grundausstattung: 
Geschirr, Gläser und Besteck für 50 Personen / Kühlschrank / Tiefkühlfach / Kochplatten / Backofen / Pfannen / Geschirrspülmaschine / 
2 Nespresso-Kaffeemaschinen / 6 Tische (160 x 80cm) / 40 Stühle / 1 Flipchart / Flügel / Klavier / Schlagzeug / div. Saiteninstrumente / 
P.A. Lautsprecheranlage / Scheinwerfer / Kabelrollen / W-Lan / 2 Parkplätze vor dem Haus 

3 Festbankgarnituren 
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Mietzeiten und Mietpreise: 
 

  Alle Räume Club Kitchen Backstage 

 Mögliche Mietzeiten  Wochenende 
An Werktagen 
tagsüber 

An Werktagen 
tagsüber 

An Werktagen 
tagsüber 

Einzel-
termine 

Ganzer Werktag  1’100.00 CHF   400.00 CHF   280.00 CHF   280.00 CHF  

Halber Werktag --  280.00 CHF   150.00 CHF   150.00 CHF  
Wochenende  
Sa 12:00 – So 12:00 
oder So 08:00 – 24:00 

 *1’300.00 CHF  *700.00 CHF  400.00 CHF  400.00 CHF 

Proben Pro Stunde  --    25.00 CHF   20.00 CHF   20.00 CHF  

Konzerte Pro Abend  **250.00 CHF   

* inkl. Nutzung Bar und Geschirr 

Im Mietpreis inbegriffen sind Beratung und Besichtigung. Sonderwünsche bez. Einrichtung werden nach Aufwand (90.00 CHF pro Stunde 
plus externe Kosten) verrechnet. Das technische Equipment ist im Mietpreis inbegriffen, ausgenommen das Klavier bzw. die 
Klavierstimmung.   
** GALOTTI betreibt an eingemieteten Konzerten die Bar auf eigene Rechnung.  

Zusatzkosten: 

Vollreinigung CHF 150.00 

Flügelmiete für Anlässe CHF 100.00 

Flügelstimmung CHF 250.00 

zusätzliche Tische, Stühle Nach Aufwand 

Getränkepreise: 

Die Preise für Einzelkonsumationen aus der GALOTTI-Bar sind an der Bar angeschlagen. 

Beratung und Informationen: 

Gerne unterstützen wir Sie bei der Planung Ihres Anlasses. 
Tel: 044 552 67 50  
E-Mail: vermietung@galotti.ch 
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Häufig gestellte Fragen 

Kann ich die Räume vorab besichtigen? 

Ja, einen Besichtigungstermin können Sie gerne mit uns vereinbaren. 

Stehen Parkplätze zur Verfügung? 

Ja, es stehen zwei Parkplätze unmittelbar vor dem Haus zur Verfügung. 

Wann und wo erhalte ich den Schlüssel? 

Alle Angaben zur Schlüsselübergabe finden Sie im Mietvertrag. 

Können wir bei Ihnen Getränke beziehen? 

Ja, gerne unterbreiten wir Ihnen eine Offerte für unser begrenztes Sortiment. Die Getränke werden Ihnen nach Verbrauch verrechnet. 

Können wir bei Ihnen kochen oder ein Catering bestellen? 

Nein, es ist nicht erlaubt, im GALOTTI zu kochen. Sie können aber Speisen im GALOTTI aufwärmen. Es hat dafür einen Kochherd, eine 
Mikrowelle und Pfannen sowie Geschirr und Besteck für 50 Personen. Einen Caterer organisieren Sie am besten selbst. 

Darf ich vor dem Haus einen Grill aufstellen? 

Ja, Sie dürfen vor dem Gebäude einen Grill aufstellen. Wichtig ist, dass der Grill nicht zu nahe an den Fenstern steht.  

Darf ich vor dem Haus ein Zelt aufstellen? 

Nein, das Aufstellen von Zelten jeglicher Art ist verboten. 

Erhalte ich technische Unterstützung, wenn ich die Musikanlage etc. miete? 

Grundsätzlich nicht, bei Unsicherheiten beraten wir Sie aber gerne im Rahmen der Besichtigung. 

Darf ich vor der Mietzeit, z.B. bereits am Vorabend, in den Raum? 

Nein, der Raum steht Ihnen nur während der vertraglich vereinbarten Mietzeit zur Verfügung. Auf Absprache können Sie Material im 
voraus deponieren. 

Wie muss ich die Räume hinterlassen? 

Wir bitten Sie, die Räume so zu hinterlassen, dass sie anschliessend wieder genutzt werden können. Die nötigen Putzutensilien finden 
Sie im GALOTTI. Es ist möglich, für CHF 150.—über GALOTTI ein Reinigungsinstitut zu buchen. 

Kann ich den Raum auch erst am Tag danach reinigen? 

Nein, wir bitten Sie, den Raum bis zum Ende der Mietzeit aufzuräumen und zu putzen. 

Besteht die Möglichkeit, den Raum von einem Reinigungsinstitut aufräumen und putzen zu lassen? 

Ja, dies ist möglich. Wir arbeiten mit einem Reinigungsinstitut zusammen. Weitere Infos dazu erhalten Sie bei Vertragsabschluss. 

Wie läuft der Zahlungsprozess ab? 

Der Mietpreis ist bei Vertragsabschluss zu begleichen. Zusätzliche Kosten sowie die Getränke sind nach der Veranstaltung zu 
begleichen. Sie erhalten die Rechnung per Post oder E-Mail.  Ein Rücktritt vom Vertrag bis 15 Tage vor Mietbeginn ist kostenlos. 
Anschliessend stellt Ihnen GALOTTI 20% des vereinbarten Mietpreises in Rechnung. 

Ist GALOTTI rollstuhlgängig? 

Ja, GALOTTI ist barrierefrei. 

Hafte ich selbst für Schäden z.B. an Technik oder Geschirr, die während meiner Mietdauer entstehen? 

Ja, Schäden werden Ihnen in Rechnung gestellt. 

Stand 1.1.2023 


